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St.Gallen, 25. Juni 2019

Änderung der Finanz- und Lastenausgteichsverordnung (FiLaV); Vernehmlassungs-
antwort

Sehr geehrter Herr Bundespräsident

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Anderung der eidgenössi-
schen Finanz- und Lastenausgleichsverordnung (SR 613.21; abgekürzt FiLaV).

Mit der Revision der FiLaV sollen die beiden jüngst erfolgten Gesetzesrevisionen (Bun-
desgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung
ISTAF] und Teilrevision des Bundesgesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich) auf
technischer Ebene umgesetzt und schwergewichtig per Anfang 2020 in Kraft gesetzt wer-
den. Wir teilen lhnen mit, dass wir mit den vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen im
Grundsatz einverstanden sind. ln diesem Zusammenhang venrueisen wir auch auf die er-
folgte Stellungnahme der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinne und Finanzdirekto-
ren (FDK) vom 11. Juni 2019, die wir integral unterstützen. lnsbesondere erachten wir den
unter Ziff. 7 erwähnten Aspekt, wonach die geschätzten finanziellen Auswirkungen durch
den Bund aktualisiert werden sollen, als wichtig.

Wir danken lhnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen

lm Namen der Regieru

IJil
Heidi Hanselmann
Präsidentin

Cani Braun
Staatssekretär

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version)an:
fi nanzausg leich@efv. ad m i n. ch
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